
 
Landratsamt Kronach  
Ausländerbehörde  
Güterstraße 18 
96317 Kronach 

  

 

Antrag auf Änderung der 

Wohnsitzauflage 
gem. § 12a Abs. 5 Aufenthaltsgesetz (AufenthG) 

 

Eingegangen am: 

 

1. Angaben zur/zum Antragsteller/in 
Familienname 

 

Vorname(n) 

 

Geschlecht 
 

 männlich    weiblich 
 divers         ohne Angabe 

Geburtsort (Ort, Staat) 

 

Staatsangehörigkeit (en) Geburtsdatum 

 

aktueller Wohnsitz in Deutschland (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 

2. Weitere Familienangehörige, die mit umziehen möchten 
Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 

 Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit 

 

Name, Vorname, Geburtsdatum, Staatsangehörigkeit 

 

3. Gewünschter Wohnort 
Straße, Hausnummer, PLZ, Ort 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 
 

4. Gründe (§ 12a Absatz 5 AufenthG)                         – Bitte Nachweise beilegen! 

Integration Nr. 1a 

 

  

sozialversicherungspflichtige Beschäftigung (Arbeitsvertrag, ggf. Verdienstnachweise; voraussichtlich 

über 3 Monate, mind. 15 Wochenstunden, monatliches Einkommen von mind. 810 € netto, keine 

Minijobs oder geringfügige Beschäftigung) 

 Lebensunterhaltssicherndes Einkommen (Verdienstnachweise) 

 Ausbildungsverhältnis (Ausbildungsvertrag) 

 Studium (Immatrikulationsbescheinigung) 

 Berufsorientierende, berufsvorbereitende oder studienvorbereitende Maßnahme (Sprachkurs, 
Studienkolleg) 

 Kurs oder Maßnahme, sofern der Kurs oder die Maßnahme nicht an dem nach Satz 1 verpflichtenden 
Wohnsitz ohne Verzögerung durchgeführt oder fortgesetzt werden kann 
(Integrationskurs, Berufssprachkurs, Qualifizierungsmaßnahme von einer Dauer von mind. drei 
Monaten, die zu Berufsanerkennung führt, Weiterbildungsmaßnahme nach den §§ 81 und 82 SGB III) 

 



Familienzusammenführung Nr. 1b 

  Ehegatte (Aufenthaltsdokument, Meldebescheinigung, Ehenachweis) 

 

 
eingetragene Lebenspartnerschaft (Aufenthaltsdokument, Meldebescheinigung, Urkunde über 
eingetragene Lebenspartnerschaft) 

 minderjähriges verwandtes Kind (Aufenthaltsdokument, Geburtsurkunde des Kindes) 

Angaben zur Bezugsperson 
Familienname Vorname(n) Geschlecht 

 männlich    weiblich 
 divers         ohne Angabe 

Geburtsort (Ort, Staat) 

 

Staatsangehörigkeit (en) Geburtsdatum 

 

aktueller Wohnsitz in Deutschland (Straße, Hausnummer, PLZ, Ort) 

 

 

Härtefälle Nr. 2 

 

  

Es liegt eine Einschätzung des zuständigen Jugendamtes vor, dass Leistungen und Maßnahmen der 

Kinder- und Jugendhilfe nach dem SGB VIII nur an bestimmten Orten gewährleistet sind. (Schriftliche 

Einschätzung des Jugendamtes) 

 

 
Ein anderes Bundesland hat aus dringenden persönlichen Gründen die Übernahme zugesagt. 
(Zusage des anderen Bundeslandes) 

 Aus sonstigen Gründen vergleichbare unzumutbare Einschränkungen 

→  gesundheitliche Gründe (Aufenthaltsdokumente, ärztliches Attest) 

→  Pflegebedürftigkeit (Aufenthaltsdokumente, ärztliche Bescheinigung über die Pflegestufe) 

→  Psychotherapeutische und psychiatrische Behandlung (Aufenthaltsdokument, ärztliches Attest) 

→  sonstige Gründe (Ausführliche Darlegung) 

 

Begründung    (ggf. Beiblatt anfügen) 

 

 

 

 

 

 

Belehrung: 
Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben nach bestem Wissen und Gewissen richtig 
und vollständig gemacht habe. Des Weiteren bin ich darüber belehrt worden, dass ein Umzug erst 
nach Vorliegen der Zustimmung der Ausländerbehörde erfolgen darf. 
 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Ort, Datum Eigenhändige Unterschrift 

 



Information zur Verarbeitung Ihrer Daten in der  

Ausländerbehörde 

 

Die Ausländerbehörde erfasst Ihre personenbezogenen Daten (u. a. Name, Geburtsdatum, Staatsan-

gehörigkeit) nach Maßgabe der ausländerrechtlichen Bestimmungen in einer Ausländerdatei sowie 

im Ausländerzentralregister. Auf Grundlage dieser Daten werden aufenthaltsrechtliche Erlaubnisse 

und sonstige Bescheinigungen über den Aufenthaltsstatus sowie Auskünfte erteilt. Darüber hinaus 

werden Ihre Daten verarbeitet, soweit das für ordnungsrechtliche Verfügungen, sonstige Anordnun-

gen und Nebenbestimmungen sowie zu deren Durchsetzung erforderlich ist. Verantwortlich für die 

Verarbeitung der Daten ist das Landratsamt Kronach, Güterstraße 18 in 96317 Kronach. Es erteilt 

nähere Auskunft zur Verarbeitung Ihrer Daten und zu Ihren Rechten im Zusammenhang mit der Ver-

arbeitung dieser Daten und ist zuständig, soweit Sie diese Rechte geltend machen wollen. 

Die Rechtsgrundlagen für die Verarbeitungstätigkeiten ergeben sich aus dem Aufenthaltsgesetz, den 

aufgrund des Aufenthaltsgesetzes erlassenen Rechtsverordnungen (u. a. Aufenthaltsverordnung, 

Beschäftigungsverordnung, Integrationskursverordnung), dem Asylgesetz, dem Gesetz über die all-

gemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern, dem Ausländerzentralregistergesetz, der Verordnung zur 

Durchführung des Gesetzes über das Ausländerzentralregister und dem Bayerischen Datenschutzge-

setz. 

Herausgegeben werden dürfen die Daten der Ausländerbehörde an andere Ausländerbehörden, 

sonstige Behörden, Gerichte und ggf. Behörden anderer Staaten nur, wenn dies gesetzlich erlaubt ist. 

Die nach der Aufenthaltsverordnung in der Ausländerdatei erfassten Daten sind zehn Jahre nach dem 

Fortzug aus dem Zuständigkeitsbereich der Ausländerbehörde zu löschen, bei Einbürgerung und im 

Todesfall sind sie regelmäßig nach fünf Jahren zu löschen. Die Daten eines Ausländers, der ausgewie-

sen, zurückgeschoben oder abgeschoben wurde, werden gemäß § 91 Abs. 1 des Aufenthaltsgesetzes 

(AufenthG) zehn Jahre nachdem die Sperrwirkungen gemäß § 11 Abs. 1 Satz 3 AufenthG abgelaufen 

sind gelöscht. 

Den Datenschutzbeauftragten des Landratsamtes Kronach erreichen Sie unter folgenden Kontaktda-

ten: 

Klaus Völk 
Güterstraße 18, 96317 Kronach 

Tel.: 09261 678 476 

Fax: 09261 62818 476 

E-Mail: klaus.voelk@lra-kc.bayern.de 

Internet: www.landkreis-kronach.de 

Mit Fragen und Beschwerden können Sie sich auch an den Bayerischen Landesbeauftragten für den 

Datenschutz wenden. 

http://www.landkreis-kronach.de/

